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Pflichtenheft Freiraum- und Naturschutzkomm ission

Die Freiraum- und Naturschutzkomm ission ist eine vom Gemeinderat eingesetzte, ständige 

Kommission gemäss §104 Abs. 1 Gemeindegesetz SGS 180 in Verbindung m it § 5 und 7 

Verwaltungs- und Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Münchenstein vom 13. 

September 1999. M it Gemeinderatsbeschluss Nr. 36/2023 erlässt der Gemeinderat das folgende 

Pflichtenheft für die Freiraum- und Naturschutzkommission;

A. A llgemeine Bestimmungen

1. Z iel und Zweck

Dieses Pflichtenheft regelt die Organisation und den Geschäftsgang der Freiraum- und 

Naturschutzkommission. Für die Aufgaben und Zuständigkeiten, die Zusammensetzung und die 

Kompetenzen der Kommission w ird auf die Verordnung zum Zonenreglement S iedlung betreffend 

ständige beratende Kommissionen verw iesen.

2. Vertraulichkeit

Die Arbeiten der Freiraum- und Naturschutzkomm ission sind vertraulich. D ie M itglieder unterstehen 

der Schweige- und Ausstandspflicht gemäss Gemeindegesetz (§ 21 und § 22) und sind über 

sämtliche, im Zusammenhang mit der Freiraum- und Naturschutzkommission erworbenen 

Kenntnisse zur Verschwiegenheit verpflichtet.

D ie von den jeweiligen Geschäften betroffenen Dritten erhalten einen Protokollauszug.

3. Entschädigung

Die Sitzungsentschädigungen für Vertreter/innen aus dem Gemeinderat sow ie externe M itglieder 

werden gemäss den Ansätzen der Gemeinde ausgerichtet (s. dazu Anhang II 1. S itzungsgelder der 

Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Münchenstein vom 6. September 2022). D ie 

Zusammenstellung der S itzungsstunden ist von der zuständigen M itarbeiterin / vom zuständigen 

M itarbeiter der Bauverwaltung jeweils Ende des Quartals an die Stabsdienste abzuliefern. Das 

Präsidium hat die Zusammenstellung zu visieren.

Für M itarbeitende der Verwaltung gelten die Sitzungsstunden als Arbeitszeit und werden 

entsprechend entschädigt.

B. O rganisation

4. Konstitu ierung

Betreffend die Konstitu ierung der Freiraum- und Naturschutzkomm ission w ird auf die Verordnung 

zum Zonenreglement S iedlung betreffend ständige beratende Kommissionen verwiesen.

D ie Protokollführung erfolgt entweder durch die verantwortliche M itarbeiterin / den verantwortlichen 

M itarbeiter der Bauverwaltung oder durch ein von der Freiraum- und Naturschutzkomm ission 

bestimm tes M itglied.
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5. S itzungsterm ine

In der Regel findet alle sechs W ochen eine S itzung statt, wobei die S itzungsterm ine für den Zeitraum 

eines halben Jahres vordefiniert werden und nur bei Bedarf stattfinden. D ie effektive Durchführung 

einer geplanten S itzung w ird von der Bauverwaltung in Absprache m it dem Präsidium festgelegt.

6. S itzungsvorbereitung und Aktenauflage

Die Freiraum - und Naturschutzkom mission tritt auf E inladung der Bauverwaltung nach Rücksprache 

m it dem Präsidium zusamm en. D ie M itglieder werden spätestens eine W oche im Voraus schriftlich 

und unter Angabe der Traktanden einberufen.

Der E inladung sind gegebenenfalls ergänzende Unterlagen zu den Geschäften beizulegen.

N icht traktandierte, dringliche Geschäfte können als Tischvorlage aufgelegt werden, sofern die 

M ehrheit aller Kom missionsm itglieder dieses Vorgehen gutheisst.

7. Aktenstudium

Die M itglieder der Freiraum- und Naturschutzkom m ission sind verpflichtet, die Unterlagen, die m it 

der E inladung ausgehändigt werden, einzusehen. Es w ird vorausgesetzt, dass das Studium der 

beigelegten Unterlagen in dem M asse erfolgt, dass die Geschäfte ordnungsgemäss beraten werden 

können.

C. Geschäftsgang

8. S itzungsvorsitz und Teilnahm e

Das Präsidium leitet die Sitzungen. Die Sitzungsteilnahm e ist für alle M itglieder obligatorisch. 

Abwesenheiten sind der Bauverwaltung oder dem Präsidium im Voraus zu m elden.

Für die Bearbeitung einzelner Aufgaben können Fachpersonen beigezogen werden, die nicht der 

Freiraum- und Naturschutzkom m ission angehören. Entstehen dadurch Aufträge, können diese im  

Rahm en des bew illigten Budgets auf Em pfehlung der Freiraum- und Naturschutzkomm ission durch 

die Bauverwaltung erteilt werden.

9. Beschlussfassung

Die Beschlüsse der Freiraum- und Naturschutzkom m ission gelten als Em pfehlungen an den 

Gem einderat. D ie Freiraum - und Naturschutzkom m ission ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der 

stim mberechtigten M itglieder anwesend sind. A ls anwesend gelten auch M itglieder, die per Telefon

oder V ideokonferenz an der S itzung teilnehm en.

Grundsätzlich w ird eine konsensuale Entscheidungsfindung angestrebt. Falls notwendig, w ird nach 

dem M ehrheitsprinzip entschieden. Bei Stim mengleichheit hat das Präsidium den Stichentscheid.

W eicht der Beschluss des Gemeinderats von der Em pfehlung der Freiraum- und 

Naturschutzkomm ission ab, w ird diese entsprechend orientiert.

10. Protokoll

Von jeder S itzung der Freiraum- und Naturschutzkomm ission w ird ein Protokoll geführt.
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Das Protokoll enthält die wesentlichen Punkte der D iskussionen sow ie die gefassten Em pfehlungen 

an den Gem einderat. Es sind somit keine W ortprotokolle zu führen.

Das Protokoll ist innert W ochenfrist dem Präsidium zur Freigabe vorzulegen. Dieses hat das 

Protokoll schnellstm öglich freizugeben. Sobald die Freigabe erfolgt ist, w ird das Protokoll an die 

M itglieder der Kom m ission versendet. Erfolgt innerhalb einer W oche keine Rückm eldung zum  

Protokoll, gilt d ieses als genehmigt.

Das Präsidium der Freiraum- und Naturschutzkom mission inform iert den Gemeinderat regelmässig 

über die Sitzungen der Freiraum - und Naturschutzkomm ission und deren Inhalte, um den 

Inform ationsfluss zu gewährleisten.

11 .Schlussbestim m ungen

Dieses Pflichtenheft tritt nach der Genehm igung durch den Gemeinderat per 14. Februar 2023 in 

Kraft.

Abweichende Regelungen und die Erneuerungen des Pflichtenhefts unterliegen dem Gemeinderat.

Vom Gem einderat genehmigt am 14. Februar 2023

Für den Gemeinderat

Gem eindepräsidentin

|c 'd3?L.

Geschäfts iter
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Stefan Friedlianne Locher-Polier


